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(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)
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Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Grundflächenzahl

Zahl der VollgeschosseIII
GRZ 0,6

Baulinie

Bestehende bauliche Anlagen

Dorfgebiet
(§ 5 BauNVO)MD

Stadterhaltung und Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6. § 172 Abs. 1 BAUGB)

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem Denkmalschutz 
unterliegenD

Farblich ergänzende Darstellung für Flächen zum Anpflanzen und Erhalt

Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen       St, Ga, Na

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
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P1 - P3 Pflanzmaßnahmen
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Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
hier: Gewässerabstand

Hinweise

Rodungs- und Rückschnittarbeiten
Entsprechend § 39 Abs. 5 BNatSchG sind erforderliche Rodungs- und Rückschnittarbeiten im Zeitraum zwischen dem 
01. Oktober und dem 28. Februar des Folgejahres durchzuführen.
Bei Rodungsarbeiten sind, um die artenschutzrechtlichen Vorschriften (insb. §§ 19 u. 44) des BNatSchG einzuhalten, 
im Vorfeld der Rodung von Bäumen und/oder Gebüschen diese Strukturen auf das Vorhandensein (auch aktuell 
unbesetzter) Fortpflanzungs- oder Ruhestätten besonders u./o. streng geschützter Arten i.S.d. § 7 Abs. 2 Nr. 13 u. 14 
BNatSchG zu überprüfen und gegebenenfalls geeignete Schutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen.

Bodendenkmäler
Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies der Hessen-Archäologie am Landesamt für 
Denkmalpflege Hessen, Außenstelle Darmstadt oder der Unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. 
Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG).

Verwendung von erneuerbaren Energien
Der Einbau von erneuerbaren Energien ist vorgeschrieben.
Bei einer energetischen Zusatznutzung der Dachflächen sind Solarthermie- und Photovoltaikanlagen zu errichten. 
Photovoltaikanlagen bzw. Solarthermieanlagen auf den Dächern sind grundsätzlich zulässig.

Immissionen aus dem Bahnbetrieb
Das Plangebiet befindet sich in einer Entfernung von ca. 80 m zu einer bestehenden Eisenbahnstrecke. Durch den 
Bahnbetrieb können Immissionen wie Geräusche, Erschütterungen, Staub, Funkenflug und ähnliche Einwirkungen 
auftreten. Diese sind betriebsbedingt und unvermeidbar. Auf diese möglichen Einwirkungen wird hingewiesen.

Telekommunikationslinien
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom Technik GmbH. Vor Baubeginn ist daher eine 
Leitungsauskunft bei der Telekom einzuholen. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommunikationslinien 
vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle von Störungen) der ungehinderte Zugang zu den 
Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und 
Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit 
Kabelziehfahrzeugen angefahren werden können. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, 
unterirdische Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; 
siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten.

Kampfmittel
Innerhalb des Plangebietes besteht kein begründeter Verdacht, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu 
rechnen ist. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein 
kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu 
verständigen.

Starkregen
Das Plangebiet ist nach den Daten des HLNUG dem Starkregen-Index „erhöht“ zugeordnet. Bauherren und Planer 
werden darauf hingewiesen, bei der Planung und Errichtung von Gebäuden und Freiflächen geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Starkregen und möglichen Überflutungen zu berücksichtigen. Dazu zählen z.  B. versickerungsfähige 
Flächen, Rückhalteflächen, Abflussgestaltung oder Maßnahmen zur Entlastung der Kanalisation.

Nachsorgender Bodenschutz
Bei der Errichtung von Gebäuden und Anlagen sind die allgemein anerkannten Regeln des Bodenschutzes 
einzuhalten. Eigentümer und Bauherren sind verpflichtet, mögliche Bodenbelastungen zu berücksichtigen und 
erforderliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Bau- und Abbruchmaßnahmen
Bei Bau- und Abbruchmaßnahmen im Plangebiet hat die Bauherrschaft die Regelungen zur Einstufung und 
Entsorgung der bei den Maßnahmen anfallenden Bauabfälle und Bodenmaterial des Merkblatts „Entsorgung von 
Bauabfällen (Baumerkblatt)“ der Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel in der aktuellen Fassung 
einzuhalten. Das Merkblatt kann unter https://rp-darmstadt.hessen.de (Menü/Veröffentlichungen und 
Digitales/Publikationen/-Umwelt und Energie-Abfall) bezogen werden.

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeindevertretung  der Gemeinde Höchst im 
Odenwald hat in ihrer Sitzung am __.__.____ die 3. 
Änderung des Bebauungsplans 
"Mümling-Grumbacher-Straße II" beschlossen (§ 2 
Abs.1 BauGB). 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____ durch 
Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
der Gemeinde Höchst im Odenwald sowie im Internet 
ortsüblich bekannt gemacht.

Höchst im Odenwald, den

.......................................
Der Bürgermeister

Beteiligungsverfahren

Die Gemeindevertretung  der Gemeinde Höchst im 
Odenwald hat in ihrer Sitzung am __.__.____ den 
Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit der 
Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ während der Dienststunden 
öffentlich ausgelegen und zur Einsicht im Internet zur 
Verfügung gestanden (§ 3 Abs. 2 BauGB). 

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wurden am __.__.____ ortsüblich und 
im Internet bekannt gemacht. Hierbei wurde darauf 
hingewiesen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
unberücksichtigt bleiben können.

Die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Die Gemeindevertretung  der Gemeinde Höchst im 
Odenwald hat in ihrer Sitzung am __.__.____ die 
abgegebenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange geprüft. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Satzungsbeschluss

Die 3. Änderung des Bebauungsplans 
"Mümling-Grumbacher-Straße II"  wurde in der 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ von der  
Gemeindevertretung der Gemeinde Höchst im 
Odenwald als Satzung beschlossen. 

Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Ausfertigung

Die 3. Änderung des Bebauungsplans 
"Mümling-Grumbacher-Straße II" wird hiermit 
ausgefertigt.

Höchst im Odenwald, den

..........................................
Der Bürgermeister

Bekanntmachung

Der Beschluss der 3. Änderung des Bebauungsplans 
"Mümling-Grumbacher-Straße II" sowie die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden 
kann und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist, wurden am __.__.____ im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Höchst im 
Odenwald sowie im Internet ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Die 3. Änderung des Bebauungsplans 
"Mümling-Grumbacher-Straße II" ist damit in Kraft 
getreten. 

Höchst im Odenwald, den

.......................................
Der Bürgermeister

Vorbemerkung: 
Die vorliegende 3. Änderung des Bebauungsplanes „Mümling-Grumbacher-Straße II“ ersetzt den ursprünglichen 
Bebauungsplan in seinen textlichen und planzeichnerischen Festsetzungen.

1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Dorfgebiet MD (§ 5 BauNVO)

siehe Planzeichnung
Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, 
dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der 
Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Auf die Belange der land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe einschließlich ihrer Entwicklungsmöglichkeiten ist vorrangig Rücksicht zu 
nehmen.

Zulässige Arten von Nutzungen
Gem. § 5 Abs. 2 BauNVO
- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und 

Wohngebäude
- Kleinsiedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten und 

landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen
- sonstige Wohngebäude
- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
- sonstige Gewerbebetriebe
- Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke
- Gartenbaubetriebe

Nicht zulässige Arten von Nutzungen
Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO werden
- Tankstellen
ausgeschlossen.

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass die gem. § 5 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Arten von Nutzungen:
- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauGB
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

 

Dachgestaltung
- Drempel sind nur zulässig, wenn das 2. Geschoss ein Dachgeschoss ist. Die Drempelhöhe darf max. 1,00 m 

betragen.
- Dacheinschnitte zur Straßenseite hin sind nicht zulässig.
- Photovoltaikanlagen sind als einheitlich schwarze, ,,All-black"-Module, in Aufdach-Montage und in Blockverlegung 

einzuplanen.

Sockel
- Alle Gebäude, sind mit einem Sockel von 0,4 m - 1,2 m Höhe zu errichten. Dies gilt nicht für Garagen, 

Gebäudeteile in denen sich Garagen befinden und sonstige Nebenanlagen.
- Die Sockel dürfen nicht mit Eternit, Kunststoffverkleidungen oder Fliesen verblendet werden.

Fenster
- Alle Fenster sind so zu gestalten oder durch Sprossen, Flügel oder ähnliches zu unterteilen, dass sich insgesamt 

oder in den Unterteilungen stehende Formate ergeben.
- Es sind nur kleinformatige Schleppgauben, sowie kleinformatige Dachfenster (ca. 55x65 cm), Zwerchhäuser (max. 

1/3 der Gebäudelänge) zulässig
- In der unmittelbaren Nachbarschaft zu Einzelkulturdenkmalen sind Holzfenster vorzusehen

Materialien
- Fassaden sind entweder zu verputzen, als Sichtfachwerk oder Natursteinmauerwerk zu belassen oder mit 

Holzschindeln bzw. Holzverschalungen zu verkleiden.
- Geländer und Einfriedungen, sowie Dachrinnen und Kehlen sind verzinkt vorzusehen.
- Pflasterflächen sind mit kleinformatigen, gerumpelten Steinen zu gestalten.

Festsetzungen - Örtliche Bauvorschriften
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. v. m. § 91 HBO

Nachrichtliche Übernahme
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Kulturdenkmal nach § 2 Abs. 1 HDSchG
Folgende Kulturdenkmäler sind im Bebauungsplan kenntlich gemacht:
-        Mümling-Grumbacher Straße 34
Die Bestimmungen des hessischen Denkmalschutzes sind zu beachten. 
 
Gewässerrandstreifen nach § 23 HWG
Der Gewässerrandstreifen ist gem. § 23 HWG im Innenbereich im Sinne der §§ 30 und 34 des Baugesetzbuches fünf 
Meter breit. Der Gewässerrandstreifen ist von einer Bebauung freizuhalten.

Bund:
Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. 
August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert 
worden ist.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 
geändert worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz -BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58) 
geändert worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) in der neuen Fassung vom 9. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 2598, 2716).

Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12. Dezember 2019 (BGBI. 
I S. 2513), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 235) geändert worden ist.

Land:

Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) vom 
12.Dezember2012 (GVBl.S.590), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (GVBI. S. 584).

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2024 
(GVBl. Nr. 32).

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.Dezember2010 
(GVBl.IS.548), zuletzt geändert durch Artikel3 des 
Gesetzes vom 28.Juni2023 (GVBl.S.473).

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) Vom 
28.November2016 (GVBl.S.211).

Hessisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur 
Altlastensanierung (Hessisches Altlasten- und 
Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) vom 28. September 
2007, zuletzt geändert durch Artikel5 des Gesetzes vom 
30. September 2021 (GVBl. S.602, ber. S. 701).

Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07. März 2005, zuletzt geändert 
durch Artikel2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 
(GVBl. S.90).

Hessisches Nachbarrechtsgesetz (HNachbRG) vom 24. 
September 1962 (GVBl. S. 417), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (GVBl. S. 
460).

Hessisches Straßengesetz (HStrG) in der Fassung vom 8. 
Juni 2003 (GVBl. S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 426).

Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.Juni2013 
(GVBl.S.458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.Februar2022 (GVBl.S.126).

Hessisches Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege 
der Landschaft (Hessisches Naturschutzgesetz HeNatG) 
vom 25. Mai 2023 (GVBl. S. 379), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (GVBl. Nr. 
57).

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Das Maß der baulichen Nutzung wird im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans bestimmt durch die
Festsetzung von:

2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Im Plangebiet wird eine maximale Höhe baulicher Anlagen wie folgt festgesetzt:

TH max. = 6,8 m

Die maximale Traufhöhe im Plangebiet wird ermittelt über den Abstand zwischen der Oberkante der 
Straßenachse der Mümling-Grumbacher Straße und der Schnittlinie zwischen der Außenwand des 
Gebäudes und der Unterkante der Dachfläche.

Eine geringfügige Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe um 1,5 m durch untergeordnete 
Gebäudeteile (Schornsteine, Lüftungs- und Kühlungsanlagen) und PV-Anlagen ist zulässig.

2.2 Grundflächenzahl (§19 Abs. 1 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Die maximal zulässige Grundflächenzahl im Dorfgebiet wird auf 0,6 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche sind die Grundflächen von:
- Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
- baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich

unterbaut wird,
mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO wird festgesetzt, dass eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche 
durch die Grundflächen der oben genannten Anlagen im Dorfgebiet bis zu einem Wert von 0,8 zulässig 
ist.

2.3 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Die zulässige Zahl an Vollgeschossen wird im Dorfgebiet auf III Vollgeschosse festgesetzt.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

siehe Nutzungsschablone
Im Dorfgebiet wird eine abweichende Bauweise entsprechend § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. 
Eine Grenzbebauung im Bereich der westlichen und östlichen Grenze des Plangebietes ist zulässig. 

4. Überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

siehe Planzeichnung
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan
durch die Festsetzung von Baulinien und Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen sind.

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO)

siehe Planzeichnung
Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass innerhalb des Dorfgebietes Stellplätze, Garagen, Carports 
und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO innerhalb der überbaubaren Flächen sowie den hierfür festgesetzten 
Flächen zulässig sind. Zufahrten zu den Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen sind innerhalb des 
Dorfgebietes zulässig.

6. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

P1: Nicht überbaute Grundstücksflächen
Alle nicht überbauten Grundstücksflächen im Dorfgebiet, die nicht für Zufahrten, Umfahrten, Stellplätze
oder Nebenanlagen benötigt werden, sind gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen.

P2 und P3: Entwicklung strukturierter Grünflächen
In den mit P2 und P3 gekennzeichneten Bereichen sind Wiesenflächen zu entwickeln im Wechsel mit 
Strukturelementen (z.B. Gehölzgruppen, Hecken, Obstbäume). Für die Anpflanzung von Gehölzen sind sowohl 
Hochstämme als auch Heister und Sträucher zu verwenden (siehe Pflanzliste). 

Innerhalb der Fläche P3 sind zusätzlich Tierhaltung und eine landwirtschaftliche Nutzung sowie die Errichtung 
von Nebenanlagen zulässig.

Für alle Pflanzmaßnahmen sind die DIN 18916 sowie die DIN 18920 und die FLL-Empfehlungen für 
Baumpflanzungen entsprechend zu beachten und es sind gebietsheimische Gehölze mit der regionalen 
Herkunft „Hessisches Bergland“ (Produktionsraum 4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu verwenden. 
Die folgende Artenliste stellt daher lediglich eine beispielhafte Auswahl der zu pflanzenden Gehölze dar:

Pflanzqualität
Zur schnelleren Wirksamkeit der Anpflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des Planungsraumes ins 
Landschaftsbild werden folgende Mindest-Qualitätsstandards an die Pflanzungen gestellt. Die Pflanzqualität 
hat daher den Mindeststandards der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau 
e.V., Bonn) zu entsprechen:

- Hochstämme: 3xv., StU 12-14 cm
- Heister: 2xv, ab 100 m
- Sträucher: 2 Tr; ab 60 cm

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB.

7. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind der 
Planzeichnung zu entnehmen.

Pflanzliste Laubbäume
Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
Esche (Fraxinus excelsior)
Feldahorn (Acer campestre)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Eberesche (Sorbus aucuparia)
Heimische Obstbaumsorten

Pflanzliste Sträucher
Mehlbeere (Sorbus aria)
Hartriegel (Cornus mas)
Hundsrose (Rosa canina)
Hasel (Corylus avellana)
Liguster (Ligustrum vulgare)
Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Schlehe (Prunus spinosa)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)
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